Beschlussempfehlung der AG 8 Kirchenmusik:

Die Gesamtdokumentation der Arbeit der Reform-AG Kirchenmusik wird nach einstim-migem Beschluss der AG den synodalen Gremien als Beratungsgrundlage für ihre kirchen-musikalischen Reformüberlegungen vorgelegt. 

Einige der hier enthaltenen Impulse und Vorschläge wurden auch in der AG sehr kontrovers diskutiert (speziell E. II.4 [Bezirkskantorat, Stellen, Dienstaufträge, Finanzen]). Diese "Anstöße" bedürfen noch der besonders intensiven Aussprache und klärenden Verständigung zwischen allen Verantwortlichen und Aktiven auf sämtlichen Ebenen und Wirkungsbereichen von Kirchenmusik. 

Die Reformvorschläge betr. eine verbesserte Repräsentanz, Organisation und Zusam-menarbeit von Kirchenmusik (E. II.1 [Verbesserte Verankerung, Repräsentanz und Zusammen-arbeit auf Bezirksebene], teilweise auch II.2 [Verbesserte Wahrnehmung, Verankerung und Förderung auf Gemeindeebene]) bitten wir förmlich zu beschließen und rasch umzusetzen, damit die erwünschte Erneuerung bezirklich-gemeindlich wirksam in Gang kommen kann.

Alle anderen theologischen Impulse und Praxisvorschläge der Reformpapiere D [Theo-logisch-praktische Leitlinien] und E [Praxisreformvorschläge] möge die Synode den Gemeinden und Werken als wichtige Orientierungsgrundlage für die Beratung und Förderung ihrer kirchen-musikalischen Aufgaben dringlich empfehlen.

Zusammenfassung Teil E Praxisreformvorschläge:

In den vorliegenden Papieren sollen Impulse für den "Notwendigen Wandel" der Kirchenmusik gegeben werden, die dann vor Ort beraten, entschieden und konkretisiert werden sollen. 

Dabei soll deutlich werden, dass die Konzeption der kirchenmusikalischen Arbeit vor Ort nicht von einzelnen, individuellen Einschätzungen geleitet werden sollte, sondern in verantwort-licher Gesprächsbereitschaft und Zusammenarbeit aller für die Kirchenmusik Verantwortlichen und Tätigen. 

Wesentlich für das Gelingen des "Notwendigen Wandels" im Bereich Kirchenmusik ist  u. E. die Bildung von bewussten Handlungsebenen und Handlungsträgern, insbesondere aber von Gremien, in denen die kirchenmusikalische Arbeit horizontal und vertikal vernetzt wird.

E I. Problemperspektiven

Einem noch glänzenden Außenbild der Kirchenmusik steht ein problematisches Innenbild gegenüber (z.B. Änderungen der musikalischen Gewohnheiten und des privaten und familiären Glaubenslebens, fehlende Vernetzung, Mangel an theologischer/pastoral-praktischer Reflektion). 

E II. Reformaufgaben und Praxisvorschläge

E II.1 
Verbesserte Verankerung, Repräsentanz und Zusammenarbeit auf Bezirksebene:

( Gründung eines Konvents aller KirchenmusikerInnen ( Gründung eines 'Kirchenbezirksaus-schusses Kirchenmusik' (KBK) ( (Re)Definition von Bezirksämtern: KirchenmusikpfarrerIn, Spar-tensprecherIn

E II.2 
Verbesserte Wahrnehmung, Verankerung und Förderung auf Gemeindeebene:

( Gemeindliche Besprechungen ( Regelmäßige Absprachen und Perspektivengespräche 

( Kirchengemeinderatsverantwortung ( "Gemeinde-GottlobIn" ( Distriktskirchenmusik-Zusammenarbeit ( Kooperation mit anderen Chören (weltl., kath., ev.-freikirchl.) ( Musizier-Besuchsaustausch ( Kirchenmusikalische Infobörse

E II.3 
Kirchenmusikalische Basisarbeit:

· Aus- und Fortbildung im und zum Miteinander der musikalischen Richtungen 
(TheologInnen / DiakonInnen / KirchenmusikerInnen):




             ( Beachtung von Gemeindebedürfnissen und Laien ( Ausrichtung der Kirchenmusik kantoral-praktisch, gemeindefördernd ( Neben kulturellen Exquisit-Desserts vor allem kirchenmusikali-sches Alltags- und Lebensbrot

· Breite Sing- und Musizier-Erweckung:
( Eltern mit Kindern, Kindergärten, Kinderkirche, Unterricht, KonfirmandInnen ( Einübangebote für viele Personengruppen und Anlässe

· Stärkung der Chöre und des musikalischen "Mitmach-Angebots":
( Ad-hoc-Singgruppen ( Gemeinde-Singfreizeiten ( Kooperieren von musikalischen Gruppen  

( örtliches Singen, Familien-Singwanderungen ( etc. 

· Musikalische Gestaltung der Gottesdienste: 

( Nutzen der liturgischen Möglichkeiten (vgl. Anregungen neues Gottesdienstbuch) ( Sing- und Musiziergottesdienst ( "Jahr der Kirchenmusik" ( Förderung und Anerkennung kirchlicher PopularmusikerInnen

E II.4 
Bezirkskantorat, Stellen, Dienstaufträge, Finanzen:

· Notwendigkeit v. sehr qualifizierten KirchenmusikerInnen als Haupt- u. Nebenamtliche

· Brackenheimer Kantorenstelle: 
( Erhalt der Brackenheimer Kantorenstelle ( Prüfung der Freisetzung an Dienstkapazitäten für bezirklich-gemeindliche Förder- und Beratungsbedürfnisse ( Bildung von Kompetenz-,  

Organisations-, Begleit- und Förderteams

· Stellen, Dienstaufträge und Finanzen:

( Würdigung des vorhandenen Schatzes ( Benennung von Förderprioritäten ( Erschließung  neuer Förderquellen   

-  Keine Reduzierung der noch vorhandenen Stellen und Mittel, jedoch Überprüfung auf   

                wirksamen Einsatz

-  Bedeutung der Ehrenamtlichen- / Basis- und Breitenarbeit

-  Distriktliche Dienstaufträge 

-  Dienst- und Projektaufträge auf Honorarbasis

-  Kurzfristige finanzielle Entlastungshilfen wie z.B. 

Begrenzung von Chorproben auf 90 min; Einsatz von stellvertretenden ChorleiterInnen;        Zusammenschluss mit örtlichen Chören; kostenlose Ausbildung von KirchenmusikerInnen / Verrechnung mit Diensthonorar; Vereinheitlichung von Honoraren; Umstellung auf Honorarbasis; Bildung von Kirchenmusik-Begleitteams; gelegentliches A-cappella-Singen der Gemeinde; Verzichten auf Gewohnheit und Perfektion

-  Neue Mittel und Trägermöglichkeiten: 

    
Bildung von Kirchenmusikfördervereinen; Chöre als selbständiger, eingetragener Verein

Meilensteine zur Umsetzung des "Notwendigen Wandels" Bereich Kirchenmusik:

· Umfassende Lektüre der vorliegenden Papiere A-E. 

· Empfehlung des Gesamtpapiers durch die Synode an die Gemeinden sowie die kirchenmusikalischen Träger und AkteurInnen als verbindlichen, künftig zu beschrei-tenden Reformkurs. Beschluss der Synode - als Ganzes und in einigen Zentralvoten. Auftrag an KBA (in Verbindung mit den Kirchenmusik-Verantwortlichen und -Aktiven in Gemeinden und Werken) zur sukzessiven Praxisumsetzung.

· Aufforderung durch KBA und Synode an die Gemeinden sowie die Träger und AkteurInnen zur sofortigen Einleitung des Reformprozesses. Ab Herbst 2007 konkrete Befragung (jährliche Berichtspflicht).

· In ca. 3-jährg. Rhythmus Thematisierung der Gesamtsituation von Kirchenmusik (alle Wirkungsebenen, Dienste) in KBA und Bezirkssynode. 


Tragend bei dieser Gesamtreform von Kirchenmusik ist der alle verbindende Maßstab der christlichen Liebe wie auch der christlichen Freiheit. Die Gemeinschaft im Heiligen Geist und Gotteslob besteht nicht in der Eintönigkeit, sondern im Zusammenklang vieler verschiedener Stimmen und Musizierender, deren cantus firmus Jesus Christus, das Leben, ist. So können wir sagen und einladen: 

"Alles, was Odem hat, lobe den Herrn!" (Ps 150,6)
